
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/1/31 99/20/0497
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.2002

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1997 §6 Z2;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Von einer behaupteten Verfolgung wegen des Geschlechtes kann nicht im Sinne des § 6 Z 2 AsylG 1997 gesagt werden,

sie sei "o<ensichtlich" nicht auf die in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen (Hinweis E

vom 31. Mai 2001, Zl. 2000/20/0496).
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